
Guten Tag Herr Nemitz  

Bitte leiten Sie folgende Anfrage an den Oberbürgermeister weiter: 

 

Straßenschäden Hopfenbruchweg 

 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier, 

  

ich bitte Sie als Stadtvertreter um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1.  Wer ist für die aktuellen Straßenschäden auf dem Hopfenbruchweg im Umfeld der 

Baustelle verantwortlich? 

 

2. Wodurch wurden die Schäden hervorgerufen? Wie hoch werden die Kosten für die 

Beseitigung der Schäden eingeschätzt? 

 

3. Bis wann wird der entstandene Schaden im Sinne des Aspektes der umfassenden 

Verkehrssicherheit beseitigt sein und im Sinne der Wahrnung der Verkehrsteilnehmer auf die 

Schäden der Straße in adäquater Form durch entsprechend Beschilderung hingewiesen? 

 

4. Ist die aktuelle Traglast des Hopfenbruchweges für die regelmäßige Befahrung durch 

Feuerwehrfahrzeuge ausreichend oder bedarf es hier einer nachgehenden Ertüchtigung der 

Straße erforderlich, um eine uneingeschränkte Nutzung der Straße ohne wiederkehrende 

Reperaturen für die Zukunft sicherzustellen? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Stephan Martini 
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Straßenschäden Hopfenbruchweg 
 
 
Sehr geehrter Herr Martini,  
  
zu Ihrer Anfrage vom 28.04.2022 möchte ich Ihnen gern wie folgt zusammenfassend antworten. 
  
Die Straßenschäden auf dem Hopfenbruchweg stehen nicht in einem Zusammenhang mit der 
Baustelle. 
  
Hier ist aufgrund eines Rohrbruches der Fahrbahnbelag beschädigt worden.  
Infolge von Unterspülungen sind partielle Setzungen aufgetreten. Eine Regulierung ist bereits mit 
der den Rohrbruch bearbeitenden Firma vereinbart worden.  
Zurzeit werden noch Aufbau und Beschaffenheit der nicht beschädigten Fahrbahn überprüft, um 
den Leitungsträger mit entsprechenden Vorgaben zur Instandsetzung der Schäden zu 
beauflagen. 
  
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen behilflich zu sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 

 
 


